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Missbrauch von Rechtsmitteln
in Bausachen

Bauvorhaben beeinträchtigen immer wieder die Interessen von Nachbarn. Wer
käme da auf die Idee, dass das Ergreifen eines Rechtsmittels gegen eine Baubewilligung

möglicherweise missbräuchlich sein könnte?

Thomas Elmiger
Rechtsdienst

Telefonische
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044 360 28 40
Mo-Do 8:30-11:30 Uhr

Bei einem Bauprojekt hat ein Nachbar

grundsätzlich die Möglichkeit, die
einem Bauherrn erteilte Baubewilligung
mit einem Rechtsmittel anzufechten und
dadurch das Vorhaben zu verzögern. Das

Ergreifen eines Rechtssmittels in Bau-
Sachen hat regelmässig die aufschieben-
de Wirkung' zur Folge, so dass das Projekt
in der Folge trotz Bewilligung nicht in die
Tat umgesetzt werden kann. Für den je-
weiligen Bauherren resultiert daraus ein

Verzögerungsschaden.
Eine Verzögerung des Bauvorhabens

durch ein gerichtliches Verfahren kann zu
einer erheblichen finanziellen Schädi-

gung der Bauherrschaft führen, indem
Aufwendungen wie Hypothekarzinsen
anfallen oder in Verträgen vorgesehene
Konventionalstrafen fällig werden, ohne
dass gleichzeitig entsprechende Mietzin-
se eingenommen werden können. Unter
bestimmten Voraussetzungen kann aber

die Möglichkeit der Ergreifung von
Rechtsmitteln zu offensichtlich sach-

fremden Zwecken missbraucht werden
und zivil- sowie strafrechtliche Konse-

quenzen nach sich ziehen.

Sachfremder Zweck
Ein sachfremder Zweck für die Ergreifung
eines Rechtsmittels kann insbesondere
dann vorliegen, wenn die anfechtende
Partei sich den Verzicht auf das Rechts-
mittel beziehungsweise den Rückzug
desselben durch eine finanzielle Entschä-

digung abgelten lässt, ohne dass ein
schutzwürdiges Interesse an der Ergrei-
fung des Rechtsmittels bestanden hat. In
solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Be-

Zahlung der Entschädigung zivil- oder
strafrechtlich relevant sein könnte. Aus

strafrechtlicher Sicht ist der Tatbestand
der Erpressung im Sinne von Art. 156 des

Strafgesetzbuches^ zu prüfen. Den Tatbe-
stand der Erpressung erfüllt, wer in der

Absicht, sich oder einen andern unrecht-
mässig zu bereichern, jemanden durch
Gewalt oder Androhung ernstlicher
Nachteile zu einem Verhalten veranlasst,
wodurch dieser sich selber oder einen an-
dern am Vermögen schädigt.

Eine Erpressung kann auch bei einer
Drohung mit rechtmässigen Mitteln vor-
liegen, etwa wenn zur Durchsetzung ei-

ner Forderung ein an sich erlaubtes Ver-
halten angedroht wird, wie zum Beispiel
ein Rechtsmittel in Bausachen zu ergrei-
fen, wenn der erhobene Anspruch über-

haupt nicht besteht, rechtlich nicht
durchsetzbar oder übersetzt ist.® Falls

beispielsweise versucht wird, den Bau-
herrn unter dem Eindruck der angedroh-
ten Bauverzögerung zu einer finanziellen
Leistung von mehreren hunderttausend
Franken zu zwingen, die keinerlei Bezug
zu allfälligen Nachteilen des anfechten-
den Nachbarn hat, kann dies einen ernst-
liehen Nachteil im obigen Sinne darstel-
len und den Straftatbestand der Erpres-

sung erfüllend

Höhe der Abfindung
Zudem ist ein solches Geschäft wider-
rechtlich beziehungsweise sittenwidrig®
und damit nichtig im Sinne von Art. 20

OR®, weshalb unter Umständen auch eine
bereits bezahlte Abfindung nach den Be-

Stimmungen der ungerechtfertigten Be-

reicherung gemäss Art. 62 OR zurückge-
fordert werden könnte. Sittenwidrigkeit
eines Vertrags wird angenommen, wenn
er gegen das allgemeine Anstandsgefühl
oder gegen ethische Prinzipien und Wert-
massstäbe unserer Rechtsordnung ver-
stösstd Sittenwidrigkeit kann einerseits in
der vereinbarten Leistung oder in dem
damit angestrebten mittelbaren Zweck
oder Erfolg liegen, sich andererseits aber
auch daraus ergeben, dass eine unent-
geltliche Leistung mit einer geldwerten

Gegenleistung verknüpft wird.® Entschei-
dend ist hinsichtlich der Höhe der Abfin-
dung, dass das Entgelt für den Rechtsmit-
telverzicht nicht eine aus der Luft gegrif-
fene Abfindung darstellen darf, sondern
in etwa der finanziellen Einbusse des Be-

troffenen entspricht.®

Sittenwidriges Zweck-Mittel-
Verhältnis
Verspricht jemand eine Summe, damit
ein anderer auf die Ergreifung eines
Rechtsmittels verzichtet, so gilt dies als

sittenwidrig, wenn der Bauherr die Ent-

Schädigung nur leistet, um einen drohen-
den Verzögerungsschaden zu verhindern
und nicht um eine mit dem Bauvorhaben
verbundene Beeinträchtigung des Nach-

bargrundstüclces auszugleichend® Ein-

deutig sind meines Erachtens Fälle, in
denen sich eine Partei Leistungen ver-
sprechen lässt, auf die sie keinen Rechts-

anspruch hat. So zum Beispiel wenn we-

gen einer fehlenden Grenzbepflanzung
ein Rechtsmittel erhoben wird und die
anfechtende Partei diese Bepflanzung als

Gegenleistung für den Rückzug verlangt,
aber gar kein Anspruch auf eine Grenzbe-

pflanzung besteht.
Zweckfremd und damit unzulässig ist

meines Erachtens auch, wenn nur vage Be-

einträchtigungen geltend gemacht werden
und die Erfolgschancen als aussichtslos zu
bezeichnen sind." Kann nicht damit ge-
rechnet werden, dass ein Bauprojekt mit
baurechtlichen Schritten erfolgreich ver-
hindert werden kann, ist eine entgeltliche
Verzichtsvereinbarung als sittenwidrig und
damit als nichtig zu qualifizieren. Kritisch
sind insbesondere Fälle, wo vom Baupro-
jekt geringe Auswirkungen ausgehen (zum
Beispiel Mieterumbau im Innenbereich),

gleichzeitig auf Seiten des Nachbarn nur
geringfügige Unannehmlichkeiten zu er-

warten sind und trotzdem eine Entschädi-

gung verlangt wird.
Wenn beispielsweise ein Rechtsmittel

in Bausachen nur wegen voraussichtli-
chen Baulärms ergriffen wird und der



44

X
u

Anzeigen

Wir bauen seit
über 25 Jahren
biologisch.

A R BA
B I O P L A N
BAUBIOLOGISCHE
ARCHITEKTUR
UND LEHMBAU
arba-bioplan.ch

Rückzug desselben entschädigt werden
soll, dürfte diese Vorgehensweise zweck-

widrig sein, zumal die Interessen des

Nachbarn nicht genügend beziehungs-
weise nur vorübergehend während der

Bauphase tangiert sind, Bauen eine er-
laubte Tätigkeit darstellt und für die Gel-

tendmachung allfälliger Ersatzansprüche
der zivilrechtliche Weg nach Art. 679a

ZGB vorgesehen ist. Beruht die Beein-
trächtigung des Nachbarn auf einem bau-
rechtskonformen Projekt, so muss der je-
weilige Eigentümer den Schaden grund-
sätzlich selber tragen.^

Fazit
Die Vereinbarung eines Entgelts für den
Verzicht auf ein Rechtsmittel ist nichtig,
wenn sich der wirtschaftliche Wert des

Verzichts bloss aus dem möglichen Scha-

den für den Bauherrn wegen der Verlän-

gerung des Bewilligungsverfahrens und
nicht aus schutzwürdigen Interessen des

anfechtenden Nachbarn ergibt. Zudem
könnte ein Straftatbestand erfüllt sein.

Unproblematisch sind Fälle, in denen ein
Nachbar Einwände gegen ein Bauvorha-
ben geltend machen kann, die negative

Auswirkungen auf sein Grundstück ver-
hindern können und die Ergreifung des

Rechtsmittels damit nicht als aussichtslos
erscheinen lassen.
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